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LEITERSDORF

- 2 Bezirke (DL, LB)

- 3 Gemeinden

GEPRÄGT von 

landw. Betrieben





FACHLICHE 

STELLUNGNAHME



Aussiedlerhof auf die 

„Grüne Wiese“

Grundstückszusammenlegung (1991), 

Drainagearbeiten, öffentliche Gelder

Landw. Vorrangzonen

Infrastrukturschaffung von ca. € 200.000,-



Konkret zu hinterfragende Situation:

- Interessenabfrage der Gemeinde Hengsberg 

2017 für die Fläwi-Änderung 5.0

- Hinweis auf heranrückende Wohnbebauung

- Änderungsverfahren 4.14 

- Aufzeigen von einigen landw. Betrieben im Dorf

- Aufforderung durch Abt. 13 Land Stmk. 

tierhaltende Betriebe zu erheben

- Erstmalige Geruchserhebung durch die 

Gemeinde im Mai 2017

HINWEISE beginnend mit Jänner 2011 über 

Geruchsemissionen wurden ignoriert.



Worst-Case-Szenario lt. VRL

Kumulierung mit 

anderen Betrieben ?



Ergebnis aus der 

Geruchserhebung 

im Mai 2017

Fläwi 4.14

- Nachbarn mit „worst-case-

Szenario“ berechnet, d.h. mit 

meteorologischem Faktor 1

- unser Betrieb mit örtlich 

kleinklimatischen Bedingungen

- Basis ist die VRL 



Fläwi 3.0

- Ackerbaugeprägter 

Talboden (!)

- Landw. Vorrangzonen

- Nicht-Entwicklungsgebiet

- Zentraler 

Siedlungsschwerpunkt

- Versteinerungsprinzip

- DORF noch Dorfgebiet ?

Definitionen in der 

Entwicklungsplanung



Entwicklungsplan 4.0

Erweiterungspotential in 

Leitersdorf

- Potential innerhalb der Entwicklungsgrenze 

2,68 ha

- Evtl. Baulandfestlegungen aufgrund der 

relativen Entwicklungsgrenzen 2,70 ha

Summe 5,38 ha

DORF ???



Wurden die 

Ziele erfüllt?

Rechtliche Grundlagen des St. ROG 2010

Hinweis Einführung des §27 „Tierhaltungsbetriebe“

Ziele: 

➢ Tierhaltungsbetriebe vor heranrückender Wohnbebauung schützen

➢ Erweiterungsmöglichkeiten von tierhaltenden Betrieben sichern

➢ Bewohner in betroffenen Gebieten vor unzumutbaren 

Geruchsbelästigungen durch Betriebsvergrößerungen oder aus neu 

errichteten Betrieben zu schützen

➢ Gemeinden in ihren Entwicklungsabsichten zu unterstützen

➢ Vermeidung einer wechselseitigen Beeinträchtigung einerseits zwischen der 

nichtlandw. Wohnnutzung im Wohnbauland und den landw. Betriebsbauten 

im Dorfgebiet oder im Freiland

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN



IST-SITUATION

- Baugrundstück verkauft (vollwertiges „Allg. Wohngebiet“)

- Bauverhandlung mit 30m Bereich im Sinne des Stmk. 

Baugesetzes

- Kundmachung der Bauverhandlung auf der Amtstafel

- Einwendungen im Sinne des Stmk. Baugesetzes (Bedeutung 

Nachbar)

- Gemeinde nimmt Rechtsanwalt

- Verweis auf umfassende Erhebungen der tierhaltenden 

Betriebe mit positiver Enderledigung (Flächenwidmung)

- Baubescheid erteilt

 Konfliktpotential geschaffen



WAS WIR BAUERN BRAUCHEN…

…Rechtssicherheit für bestehende tierhaltende Betriebe (VRL oder GRAL)

…Freihaltung von Gebieten für eine leistungsfähige Landwirtschaft

…Ernstnehmen und striktes Einhalten der ohnehin geregelten Punkte (§27 des Stmk. ROG)

 Schutz vor heranrückender Wohnbebauung

 Sachliche Unterstützung der Gemeinden (Wachsen nur wo sinnvoll)

…Rechtsbeistellung (ÖEK, Repro, Fläwi)

…Widmungen von WA inmitten eines Dorfes mit Tierhaltungsbetrieben verneinen

…Verständnis dafür, dass unsere Kompetenzen den Tieren gewidmet gehört



RESÜMEE

 Interessen der Gemeinden verstehen (Erhöhung der Einwohnerzahlen, Kindergärten und Schulen 

füllen,..) aber nicht auf Kosten der generationsgewachsenen produktiven Landwirtschaft

 Fehlentwicklungen in der Raumplanung sind für tierhaltende Betriebe existenzbedrohend

 Ausschaltung von vorhersehbaren Konfliktpotential

 Gute Nachbarschaft wichtig, Fehlentscheidungen bringen Zündstoff

 Auch Tierschutzmaßnahmen erfordern baurechtlich mögliche Um- und Zubauten

 Der Gesetzgeber bestimmt ob künftig die Versorgung mit heimischen Fleisch abgesichert werden kann

 Es liegt in der gemeinsamen Verantwortung die Bauverfahren machbar zu gestalten



LANDWIRT, der wichtigste Beruf auf der Erde?!

DANKE FÜR DIE AUFMERKSAMKEIT


